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Editorial

Black Lives Matter – und die Mär vom unpolitischen Sport

Die rassistische, willkürliche und brutale Tötung von
George Floyd durch amerikanische Polizisten ist so
ungeheuerlich, dass man sich hierzulande die Augen
reibt, wie ein amerikanischer Staatsanwalt gegen den
Hauptverdächtigen zunächst lediglich Anklage wegen
fahrlässiger Tötung erheben kann. Wer sich neun Mi-
nuten auf den Hals eines um sein Leben flehenden
Menschen kniet, nimmt seinen Tod zumindest billigend
in Kauf.

Die aus dem grausamen Vorfall erwachsene Debatte
hat auch den Sport erreicht. Ob die Athleten durch
eine politische oder persönliche Botschaft ihre Solidari-
tät mit George Floyd und der Black-Lives-Matter-Bewe-
gung bzw. ihre strikte Ablehnung von Rassismus jeder
Form auf dem Platz, auf der Bahn oder im Becken zum
Ausdruck bringen dürfen, ist eine Regelfrage, die ein-
deutig entschieden ist: Nein, sollen sie nicht – jeden-
falls nicht während des Wettkampfs. Damit die eigent-
liche Sportausübung frei von Botschaften bleibt, die
Athleten und Zuschauer vom Sport ablenken können,
und die Sportveranstaltung die alleinige Bühne für den
künstlerisch-athletischen Vortrag bleibt, werden auch
sinnvolle Botschaften auf das Drumherum oder geneh-
migte Kampagnen mit definiertem Inhalt verwiesen.
Über die Rechtmäßigkeit dieser Regeln kann man we-
niger streiten als über ihre Richtigkeit und Sinnhaftig-
keit. Klar ist aber: Will man persönliche Verantwortung
der Athleten betonen und ihre Mitteilungen auch wäh-
rend der Sportausübung zulassen, werden die Verbän-
de die eindeutigen Regeln abzuändern haben. Auch,
weil sie damit ein jahrzehntelanges Dogma aufgeben.

Dass „der Sport“ unpolitisch sei, ist nicht erst seit
heute eine unzutreffende Mär. Er sollte es während
der Sportausübung sein, er mag es parteipolitisch
sein. Daneben, in Wirklichkeit also im großen Rest,
sind seine Entscheidungen Politikum und seine gesell-
schaftliche Relevanz verlangt eine aktive Politik und
durchdachte Politiken in den relevanten Bereichen:
Wer einen großen Wettbewerb in ein Land vergibt,
das eine problematische Menschenrechtslage hat, gibt
damit ein politisches Statement ab. Wer – wie in
Deutschland – ein Drittel der Bevölkerung in seinen
Vereinen zur Sportausübung vereint und damit Fair
Play wie Gemeinschaft zu Kollektivwerten macht, muss
eine Position zu Gleichheit, Gleichberechtigung und
Anti-Diskriminierung haben und vertreten. Gibt es Par-
teien im politischen System, die diese Werte bekämp-
fen, kann und darf der Sport sogar parteipolitische
Statements abgeben – etwa, wenn er seine satzungs-
mäßigen Werte gefährdet sieht und verteidigen muss.

Auch die Verbände hätten mit der aktuellen Antiras-
sismus-Debatte souveräner umgehen müssen. Der deut-
lich spürbare Protest wäre zu kanalisieren gewesen.
Die in den Verbänden unterschiedlich intensiven Akti-
vitäten gegen Rassismus und jede Form von Diskrimi-
nierung reichen noch nicht aus und dürfen nicht wie-
der in bloßen Kampagnen oder in anderem Aktionis-
mus enden.

Es reicht! Dies haben die Athleten den Verbänden
und der Öffentlichkeit eindrucksvoll gezeigt.
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